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Leseprobe 

 

(1) § 4h Abs. 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass

anstelle des maßgeblichen Gewinns das maßgebliche Einkommen tritt. Maßgebliches Einkommen

ist das nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und dieses Gesetzes ermittelte

Einkommen mit Ausnahme der §§ 4h und 10d des Einkommensteuergesetzes und des § 9 Abs. 1

Nr. 2 dieses Gesetzes.

§ 8c gilt für den Zinsvortrag nach § 4h Absatz 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes mit der

Maßgabe entsprechend, dass stille Reserven im Sinne des § 8c Absatz 1 Satz 7 nur zu

berücksichtigen sind, soweit sie die nach § 8c Absatz 1 Satz 6 abziehbaren nicht genutzten

Verluste übersteigen. Auf Kapitalgesellschaften, die ihre Einkünfte nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 des

Einkommensteuergesetzes ermitteln, ist.

 

. mehr lesen Sie im "Kommentar zum Körperschaft-, Gewerbe- und Umwandlungssteuergesetz"


